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1. (1)Rechtserwerbe in Vorbehaltsgemeinden nach § 14 Abs. 1
1. a)an land- oder forstwirtschaftlichen Grundsticken, die einer Genehmigungspflicht nach8 4 unterliegen,
2. b)an unbebauten Baugrundstticken, die einer Erklarungspflicht nach8 9 unterliegen sowie
3. ¢)an Grundstticken durch Auslénder, die einer Genehmigungspflicht nach§ 12 Abs. 1 unterliegen,
bedurfen zusatzlich einer Erklarung des Erwerbers, dass durch den beabsichtigten Rechtserwerb kein neuer
Freizeitwohnsitz geschaffen wird. Einer solchen Erklarung bedurfen Gberdies Rechtserwerbe im Sinn des 8 9 an
bebauten Baugrundstiicken, die nicht bereits unter lit. a oder c fallen; die Ausnahmen von der Erklarungspflicht
nach 8 10 sind flr solche Rechtserwerbe sinngemald anzuwenden. 8 13 Abs. 8 des Tiroler
Raumordnungsgesetzes 2022 bleibt unberuhrt.
2. (2)Einer Erkldrung nach Abs. 1 bedarf es nicht fir Rechtserwerbe
1. a)an Freizeitwohnsitzen nach 8 13 Abs. 3 erster Satz des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 sowie
2. b)an Grundstticken, wenn die Schaffung neuer Freizeitwohnsitze durch eine entsprechende Festlegung im
Flachenwidmungsplan nach 8 13 Abs. 3 zweiter und dritter Satz des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 flr
zulassig erklart wurde.

3. (3)Wird ungeachtet eines der Erklarungspflicht nach Abs. 1 unterliegenden Rechtserwerbes ein Gebaude, eine
Wohnung oder ein sonstiger Teil eines Gebaudes vom Rechtserwerber als Freizeitwohnsitz verwendet oder
anderen zur Verwendung als Freizeitwohnsitz Uberlassen, so hat die Grundverkehrsbehérde dem Rechtserwerber
die sofortige Unterlassung der unzuléssigen Verwendung oder Uberlassung als Freizeitwohnsitz aufzutragen und
far den Fall der Nichtbefolgung dieses Auftrages die Zwangsversteigerung des betreffenden Objektes
anzudrohen. Dies gilt unabhdngig davon, ob dieses im Zeitpunkt des Rechtserwerbes bereits bestanden hat oder
erst in weiterer Folge errichtet worden ist.

4. (4)Wird einem Auftrag nach Abs. 3 nicht entsprochen, so hat die Grundverkehrsbehdrde die unzulassige
Verwendung oder Uberlassung als Freizeitwohnsitz mit schriftlichem Bescheid festzustellen. Nach dem Eintritt der
Rechtskraft dieser Entscheidung ist das Grundstlck auf Antrag der fur das Land Tirol einschreitenden
Grundverkehrsbehérde vom Gericht in sinngemaler Anwendung des § 352 der Exekutionsordnung zu
versteigern. Der Verpflichtete ist vom Bieten ausgeschlossen.

5. (5)In einem Verfahren nach Abs. 3 oder 4 hat der Rechtserwerber, sofern dort kein Hauptwohnsitz begriindet ist,
nachzuweisen, dass das betreffende Objekt nicht als Freizeitwohnsitz verwendet wird.

6. (6)Zum Zweck der Uberwachung der Einhaltung der sich aus den vorstehenden Bestimmungen ergebenden
Beschrankungen flr Freizeitwohnsitze sind den damit betrauten Organwaltern der Grundverkehrsbehdérde die
Zufahrt und zu angemessener Tageszeit der Zutritt zu dem jeweiligen Objekt zu gewahren und die erforderlichen
Auskiinfte Uber dessen Verwendung zu erteilen. Ist aufgrund bestimmter Tatsachen eine Nutzung anzunehmen,
die den Beschrankungen widerspricht, haben die Versorgungs- oder Entsorgungsunternehmen, die Erbringer von
Postdiensten oder von elektronischen Zustelldiensten auf Anfrage der Behorde die zur Beurteilung der Nutzung
erforderlichen Auskinfte zu erteilen oder die erforderlichen personenbezogenen Daten zu Ubermitteln.

In Kraft seit 02.07.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/t-gvg/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/t-gvg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/t-gvg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/t-gvg/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/t-gvg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/t-gvg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/t-gvg/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/t-gvg/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/t-gvg/paragraf/13
file:///

	§ 14a T-GVG Erklärungspflicht
	T-GVG - Grundverkehrsgesetz 1996, Tiroler


